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Bieter Datum 

            

Baumaßnahme 
Neubau einer 2-geschossigen Kindertageseinrichtung in 7-zügiger Ausführung 

Leistung: 
Planung und schlüsselfertige Erstellung 

 
Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch 
Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der 
Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer: 
 

 Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben. 

 

 
OZ/Leistungsbereich 

 
 

 
Beschreibung der 

Teilleistungen 
 

 
Namen des Unternehmen1 

 
Mein/Unser Betrieb ist auf 
die Leistung eingerichtet 

                   

                   

                   

                   

 
1  Zur Prüfung der Eignung des/der Nachunternehmer(s) ist es erforderlich, dass bereits mit Abgabe des Teilnahmeantrages die 
 Teile des Auftrags/der Leistung benannt werden, die im Wege der Unterauftragsvergabe vom Bieter/Bewerber an Dritte 
 vergeben werden sollen. Eine Pflicht zur Benennung des/ der Unterauftragnehmer und der Nachweis, dass die erforderlichen 
 Mittel dieses/dieser Unterauftragnehmer(s) zur Verfügung stehen, besteht im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs nicht, kann 
 jedoch nach Ermessen des Bieters/ Bewerbers erfolgen und von der AG spätestens vor Zuschlagserteilung von den 
 Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, eingefordert werden. 

 Sofern sich der Bewerber oder die Bewerbergemeinschaft zum Nachweis der eigenen Eignung (auch) auf den 
 Nachunternehmer berufen möchte, liegt (auch) ein Fall der Eignungsleihe vor (vgl. Punkt IV. 4. b des Dokuments 
 „1002_Teilnahmebedingungen“). 
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